
Hinweise/ Änderungen im Bereich Personal ab 2026

• Mindestlohn steigt von 12,82 € auf 13,90 € pro Stunde zum 01.01.2026.                                                                    
Die Geringfügigkeitsgrenze wird von 556 € auf 603 € angehoben. Basis sind 10 Wochenstunden. 
Die Verträge mit Minijobbern müssen geprüft werden und eventuell angepasst werden. 

• Ausnahmen Mindestlohn:
• Auszubildende
• Unter 18-Jährige ohne Berufsabschluss
• Ehrenamtlich Tätige
• Langzeitarbeitslose (in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung)
• Pflichtpraktikum im Rahmen von Schule, Ausbildung oder Studium
• Praktikum bis zu drei Monate zur Orientierung bei Berufs- oder Studienwahl  
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